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1.1  Verfassungsschutz und 
Demokratie

Im Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik 

Deutschland wurde nach den Erfahrungen 

mit der Zerstörung der Weimarer Repu blik 

das Prinzip der wehrhaften Demokratie 

verankert. Elemente sind insbesondere die 

Unabänderlichkeit elementarer Verfassungs-

grundsätze (Artikel 79 Abs. 3 GG) und die 

Möglichkeit, Parteien unter engen Voraus-

setzungen von der staatlichen Finanzierung 

ausschließen (Artikel 21 Abs. 3 GG) oder in Gänze verbieten zu kön-

nen (Artikel 21 Abs. 2 GG).

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Urteilen zum Verbot der 

Sozialistischen Reichspartei (SRP) von 1952 (BVerfGE 2,1) und zum 

Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) von 1956 

(BVerfGE 6, 300) die Wesensmerkmale der freiheitlichen demo-

kratischen Grundordnung des Grundgesetzes bestimmt, die in § 4 

Abs.  3 des Niedersächsischen Verfassungsschutzgesetzes (NVerf-

SchG) aufgezählt sind:

 � das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstim-

mungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der 

vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und 

die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 

und geheimer Wahl zu wählen,

 � die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige 

Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der 

Rechtsprechung an Gesetz und Recht,

 � das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen 

Opposition,

 � die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit 

gegenüber der Volksvertretung,

 � die Unabhängigkeit der Gerichte,

 � der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und

 � die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.
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Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder 

bezeichnen seit 1974 einheitlich politische Bestrebungen als ex tre-

mistisch, die sich gegen diese Wesensmerkmale oder gegen den 

Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes richten. 

Ihre Beobachtung dient dem Schutz der Verfassung.

Da die Verfassungsschutzbehörden im Vorfeld konkreter Gesetzes-

verstöße tätig werden und frühzeitig verfassungsfeindliche Bestre-

bungen erkennen sollen, werden sie als ein „Frühwarnsystem“ des 

demokratischen Rechtsstaates bezeichnet. 

Zwischen den Extremismusphänomenen Rechts- und Linksextre-

mismus und dem Islamismus gibt es fundamentale Unterschiede. 

Der Islamismus setzt, im Gegensatz zu tragenden Prinzipien der 

europäischen Aufklärung, auf religiös-orthodoxe Ordnungsmodel-

le und zielt damit auf eine gegen den „Westen“ gerichtete kultu-

relle Identität. Rechts- und Linksextremismus unterscheiden sich 

ideengeschichtlich in ihrer Einstellung zum menschenrechtlichen 

Gleichheitsgebot. Während Linksextremisten aufgrund der ökono-

mischen Kräfteverhältnisse ausschließen, dass die Gleichheit der 

Menschen in einer parlamentarischen Demokratie realisiert werden 

kann, leugnen Rechtsextremisten das in Artikel 3 GG verankerte 

Gleichheitsprinzip. Linksextremisten hingegen verabsolutieren das 

Gleichheitspostulat und schränken damit die universelle Gültigkeit 

der Freiheits- und Individualrechte ein.

Trotz dieser Unterschiede lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen, 

wie sie für den modernen politischen Extremismus typisch sind:

 � Extremisten verfügen über ein geschlossenes Weltbild, das 

weder reflektiert noch fortentwickelt wird. In ihrem quasi-

religiösen Politikverständnis glauben sie, unfehlbar im Besitz der 

absoluten Wahrheit zu sein.

 � Aus diesem Absolutheitsanspruch heraus entwickeln sie ein 

Freund-Feind-Raster, das die Welt holzschnittartig in Gut und 

Böse einteilt und keine Differenzierung zulässt, um die als „Fein-

de“ Gebrandmarkten kompromisslos zu bekämpfen.

 � Nicht der Einzelne, sondern die Gemeinschaft steht im Mittel-

punkt. Individuelle Freiheitsrechte werden den Interessen des 

Kollektivs untergeordnet.

 � Extremisten haben ein Bild vom Menschen, wonach nicht alle 

Menschen über die gleiche Würde verfügen (Artikel 1 GG).
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Es gilt das Primat der Ideologie, die mit Politik gleichgesetzt wird. 

Aus diesem Verständnis von Politik als einer alle Lebensbereiche 

regelnden Weltanschauung lehnen Extremisten den demokratischen 

Pluralismus ab. Zu demokratischen Prinzipien wie Meinungs-, Pres-

se- und Parteienvielfalt haben sie lediglich ein taktisches Verhältnis. 

Ihr gemeinsames Ziel ist die Überwindung der bestehenden, von 

Individualrechten geprägten Ordnung. Dahinter steht zumeist das 

Streben nach Sicherheit und Überschaubarkeit der Welt, in der der 

Mensch nicht länger vereinzelt ist. Extremismus ist auch eine zum 

Teil mit messianischem Eifer vertretene Reaktion auf die Komplexi-

tät moderner westlicher Gesellschaften. In diesem Weltbild wird die 

Gegenwart als desolat empfunden oder diffamiert, um die extremis-

tische Alternative unter Leitung eines „Führers“, einer „Partei“ oder 

eines „religiösen Wächterrates“ als einzigen Ausweg erscheinen zu 

lassen. Wer sich aus Sicht der Extremisten dagegen stellt, hat keinen 

Anspruch auf Toleranz, sondern muss bekämpft werden – nach Auf-

fassung gewaltbereiter Extremisten notfalls auch mit Gewalt.

1.2  Gesetzliche Grundlagen

Verfassungsschutz ist Ländersache. Als Folge der föderalen Struktur 

der Bundesrepublik bestehen bundesweit sechzehn sich teilweise in 

Aufbau und Befugnissen unterscheidende Verfassungsschutzgeset-

ze. Dem Bund wiederum obliegt die ausschließliche Gesetzgebung 

über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern (vergl. Art. 73 

Abs. 1 Nr. 10 b GG). Diese ist im „Gesetz über die Zusammenarbeit 

des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungs-

schutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz – Bun-

desverfassungsschutzgesetz“ geregelt. Weitere 

Befugnisse für den Verfassungsschutz folgen aus 

dem „Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- 

und Fernmeldegeheimnisses – Artikel 10-Gesetz 

– G10“, welches die Telekommunikations- und 

Briefüberwachungsbefugnisse der Verfassungs-

schutzbehörden bundeseinheitlich regelt. 

Die Aufgaben und Befugnisse des Niedersäch-

sischen Verfassungsschutzes ergeben sich aus 
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dem Niedersächsischen Verfassungsschutzgesetz1 (NVerfSchG). Das 

NVerfSchG gliedert sich in fünf Teile. Der erste Teil bestimmt Zustän-

digkeiten und Aufgaben, der zweite das Beobachtungsobjekt. Der 

Begriff des Beobachtungsobjektes gehört zu den zentralen Begrif-

fen der bundesdeutschen Verfassungsschutzbehörden. Der dritte 

Teil, der sich wiederum in vier Kapitel gliedert, regelt die eigentliche 

Datenverarbeitung. Neben Regelungen zum Minderjährigen- und 

Kernbereichsschutz finden sich dort Regelungen über die Eingriffs-

befugnisse (siehe Kapitel 1.5), die Auskunftsersuchen sowie über die 

Zusammenarbeit mit der Polizei und anderen Behörden. Der vierte 

Teil des NVerfSchG regelt die parlamentarische Kontrolle, der fünfte 

enthält die sogenannten Schlussvorschriften.

Vor dem Hintergrund der unverändert hohen extremistischen 

Bedrohungen wurden die Befugnisse des Verfassungsschutzes in 

Niedersachsen im Jahr 2021 punktuell angepasst (NVerfSchG vom 

02.08.2021, Nds. GVBl. S. 564). So wurden u. a. die Voraussetzun-

gen für die Datenerhebung bei Minderjährigen ab 14  Jahren ver-

einfacht. Zudem kann der vorübergehende, auf maximal ein Jahr 

begrenzte Einsatz von Vertrauenspersonen nicht mehr ausschließ-

lich nur bei Verdachtsobjekten, sondern auch bei Beobachtungs-

objekten erfolgen. Des Weiteren wird durch die landesrechtliche 

Umsetzung einer in der Abgabenordnung vorgesehenen Befugnis 

die Kontostammdatenabfrage auch dem Niedersächsischen Verfas-

sungsschutz ermöglicht. Außerdem wurde der Auskunftsanspruch 

gemäß § 30 NVerfSchG angepasst (siehe hierzu Ziff. 1.13).

1.3  Hauptaufgaben des 
Verfassungsschutzes

Hauptaufgabe des Verfassungsschutzes ist nach § 3 NVerfSchG die 

Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von 

sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unter-

lagen über Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische 

1  Siehe Kapitel 11.2.
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Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder 

eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträch-

tigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder 

eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben,

 � sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten in der 

Bundesrepublik Deutschland für eine fremde Macht,

 � Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland, die 

durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete 

Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bun-

desrepublik Deutschland gefährden,

 � Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völker-

verständigung (Artikel 9 Abs. 2 GG) oder gegen das 

friedliche Zusammenleben der Völker (Artikel 26 Abs. 1 

GG) gerichtet sind.

Zu den Kernaufgaben gehört auch die Information und Aufklärung 

der Öffentlichkeit über extremistische Bestrebungen.

Ebenso gehören gesetzlich geregelte Mitwirkungspflichten (siehe 

Kapitel 1.10) zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes.

1.4  Organisation

Verfassungsschutzbehörde ist das Niedersächsische Ministerium für 

Inneres und Sport (§ 2 Abs. 1 NVerfSchG). Das Ministerium unterhält 

hierzu eine gesonderte Abteilung (Verfassungsschutzabteilung), die 

ausschließlich die der Verfassungsschutzbehörde obliegenden Auf-

gaben wahrnimmt. Diese Abteilung wird durch die Verfassungs-

schutzpräsidentin oder den Verfassungsschutzpräsidenten geleitet.

1.5  Informationsgewinnung

Der Verfassungsschutz gewinnt die zur Erfüllung seiner Aufgaben 

re levanten Informationen überwiegend aus offen zugänglichen 

Quellen, die grundsätzlich auch jeder Bürgerin und jedem Bürger 

zur Verfügung stehen, wie z. B. aus dem Internet, aus Zeitungen, 

Zeitschriften, Flugblättern, Programmen und Broschüren. Darüber 
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hinaus können – im Rahmen gesetzlich festgelegter Befugnisse und 

unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – die im 

Gesetz abschließend aufgeführten nachrichtendienstlichen Mittel 

eingesetzt und besondere Auskunftsverlangen zur Informations-

beschaffung durchgeführt werden. Zu den nachrichtendienstlichen 

Mitteln gehören z. B. der Einsatz von verdeckt arbeitenden Ver-

trauenspersonen (VP), Observationen, verdeckte Bild- und Tonauf-

zeichnungen und sonstige verdeckte Ermittlungen. Die näheren 

Voraussetzungen für den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel und 

die Durchführung der Auskunftsverlangen sind in den §§ 14 bis 19 

sowie 20 und 21 NVerfSchG geregelt. Der Verfassungsschutzbe-

hörde stehen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ausdrücklich keine 

polizeilichen Befugnisse zu, d. h. sie darf insbesondere niemanden 

festnehmen, keine Durchsuchungen durchführen und keine Gegen-

stände beschlagnahmen (§ 5 Satz 1 NVerfSchG).

Von den nachrichtendienstlichen Mitteln wurden im Berichtszeitraum 

im Wesentlichen verdeckte Bildaufzeichnungen, verdeckte Ermittlun-

gen, Observationen und Vertrauenspersonen (VP) eingesetzt.

Eingriffe in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis sind wegen 

der besonderen Schwere des Eingriffs in das Grundrecht des Artikels 

10 GG (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis) nur unter besonders 

hohen Voraussetzungen und unter Beachtung strenger Verfahrens-

vorschriften möglich, die im Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- 

und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10-Gesetz – G 10) geregelt sind.2 

 Übrigens: Die Anzahl der G 10-Maßnahmen lag im Berichtszeitraum 

im einstelligen Bereich.

1.6  Kontrolle

Die Tätigkeit des Niedersächsischen Verfassungsschutzes unterliegt 

einer vielfältigen Kontrolle. Dazu gehören Kontrollen durch den internen 

behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kontrollen durch 

die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (LfD). Einzel-

maßnahmen wie Personenspeicherungen sind gerichtlich nachprüfbar.

2  Siehe hierzu auch das folgende Kapitel 1.6.
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Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport ist nach § 34 

NVerfSchG verpflichtet, den Ausschuss für Angelegenheiten des Ver-

fassungsschutzes (AfAV) des Niedersächsischen Landtages umfassend 

über seine Tätigkeit als Verfassungsschutzbehörde zu unterrichten. Die 

parlamentarische Kontrolle erfolgt unbeschadet der Rechte des gesam-

ten Landtages und seiner sonstigen Ausschüsse.

Bei Eingriffen in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis entscheidet 

die sogenannte G 10-Kommission3 (§ 3 des Niedersächsischen Geset-

zes zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes). Im Rahmen der Novellie-

rung des NVerfSchG im Jahr 2016 wurden weitere Zuständigkeiten der 

Kommission geschaffen. Sie entscheidet als weisungsunabhängige Stel-

le auch über die Notwendigkeit und Zulässigkeit sämtlicher durch den 

Niedersächsischen Verfassungsschutz eingesetzten eingriffsintensiven 

nachrichtendienstlichen Mittel, z.  B. längerfristige Observationen oder 

verdeckt angefertigte Bildaufzeichnungen außerhalb von Wohnungen 

(§ 14 Abs. 1 i.V.m. § 21 Abs. 3 NVerfSchG). Diese Kontrollfunktion ist dem 

Richtervorbehalt des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehörden-

gesetzes (NPOG) bzw. der Strafprozessordnung (StPO) vergleichbar.

1.7  Verfassungsschutz als 
Nachrichtendienst

Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder verstehen 

sich als Nachrichtendienste. Sie sind gesetzlich auf die Beschaffung und 

Auswertung von Informationen beschränkt. Im Gegensatz zu Geheim-

diensten unterliegen sie der Kontrolle durch unabhängige Instanzen 

und unterrichten die Öffentlichkeit über wesentliche Ergebnisse ihrer 

Arbeit. Als Geheimdienste hingegen werden staatliche Organisationen 

fremder Mächte verstanden, die nicht nur politisch, wirtschaftlich, wis-

senschaftlich oder militärisch bedeutsame Nachrichten beschaffen und 

für ihre Auftraggeber auswerten, sondern auch aktive Handlungen zur 

Störung oder Beeinflussung „politischer Gegner“ im In- und Ausland 

vornehmen. Dabei streben sie ein Höchstmaß an Geheimhaltung an.

3  Die G10-Kommission besteht aus einer oder einem Vorsitzenden (mit Befähigung zum Rich-
teramt) und zwei Beisitzenden, von denen einer auch die Befähigung zum Richteramt haben 
muss. Die Mitglieder werden vom Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes 
zu Beginn der Wahlperiode bestellt.
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1.8  Beschäftigte

Der vom Niedersächsischen Landtag verabschiedete Haushaltsplan 

für den Einzelplan 03 (Ministerium für Inneres und Sport) bestimmt 

durch die Ausweisung von Planstellen im Stellenplan und Beschäf-

tigungsvolumen sowie durch die Festlegung von Rahmenbedin-

gungen für die Personal-Gesamtkosten (Personalkostenbudget), in 

welchem Umfang der Niedersächsische Verfassungsschutz Personal 

beschäftigen darf. 

Für das Haushaltsjahr 2022 sind im Stellenplan des Niedersächsi-

schen Verfassungsschutzes 292 Planstellen für Beamtinnen und 

Beamte ausgewiesen (2021: 289). Darüber hinaus ermöglicht das 

Personalkostenbudget für das Haushaltsjahr 2022 die Finanzierung 

von 62 Beschäftigungsmöglichkeiten für Tarifpersonal (2021: 62).

Das Beschäftigungsvolumen umfasst demgegenüber die Summe 

der vollbeschäftigten und der auf Vollzeit umgerechneten teilzeit-

beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wird im Haus-

haltsplan als Vollzeiteinheiten (VZE) ausgedrückt. Es umfasst im 

Haushaltsjahr 2022 insgesamt 314,32 Vollzeiteinheiten (VZE) (2021: 

332,99 VZE).
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1.9  Haushalt

Im Haushalt der niedersächsischen Verfassungsschutzbehörde 

waren im Haushaltsjahr 2022 für Personalausgaben 19.735.000 

Euro (2021: 20.499.000 Euro) und für Sachausgaben 6.641.000 Euro 

(2021: 4.935.000 Euro) veranschlagt. Damit ergab sich ein Ausgabe-

volumen von 26.376.000 Euro (2021: 25.434.000 Euro).

1.10  Mitwirkungsaufgaben des 
Verfassungsschutzes

Neben ihren Beobachtungs- und Aufklärungspflichten nimmt die 

Verfassungsschutzbehörde zum Schutz der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung und der Sicherheit des Bundes und der Länder 

auch die in § 3 Abs. 4 NVerfSchG geregelten Mitwirkungsaufgaben 

wahr. In diesem Rahmen wird geprüft, ob den Verfassungsschutzbe-

hörden zu bestimmten, von den anfragenden Behörden aufgrund der 

verschiedenen Rechtsgrundlagen (z. B. Staatsangehörigkeitsgesetz, 

Waffengesetz etc.) übermittelten Personen Erkenntnisse vorliegen, 

die bei durch die anfragenden Behörden zu treffenden Entscheidun-

gen (z. B. Einbürgerungsanträge, Gewährung von waffenrechtlichen 

Erlaubnissen etc.) eine sicherheitsbezogene Relevanz aufweisen.

Im Jahr 2022 hat die Anzahl der Anfragen im Mitwirkungsbereich mit 

205.580 erstmals die Marke von 200.000 Anfragen im Jahr überschrit-

ten. Dies verdeutlicht den steigenden Bedarf nach der Einbringung von 

Erkenntnissen der Verfassungsschutzbehörden in Verwaltungsverfahren. 

Die Einführung der Regelanfrage im Waffenrecht hat ein großes Echo bei 

einer Vielzahl von Akteuren hervorgerufen und auch auf Landesebene 

wurde ein entsprechender Bedarf erkannt. Mit der Regelanfrage bei der 

Einstellung von Polizeibewerberinnen und -bewerbern kann die Einstel-

lungsbehörde beim Niedersächsischen Verfassungsschutz auf der neu 

geschaffenen Grundlage von § 108a NBG entsprechende Erkenntnisse 

abfragen und im Rahmen ihrer Einstellungsentscheidung berücksichtigen. 

Betrachtet man die einzelnen Anwendungsbereiche der Regelabfra-

ge, so kann festgestellt werden, dass die Anfragen für den Bereich 

Waffe/Jagd von 94.525 Anfragen im Jahr 2021 auf 81.736 im Jahr 
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2022 zurückgegangen sind. Diese Abnahme liegt vor allem auch 

darin begründet, dass aufgrund optimierter Kommunikationswege 

und einer besseren technischen Anbindung weniger sogenannte 

Doppelanfragen, also die mehrfache Abfrage einer Person, anfallen.

Die Zahl der Anfragen, denen eine sicherheitsbezogene Relevanz 

zugrunde liegt und die manuell bearbeitet werden müssen, ist mit 762 

im Vergleich zum Vorjahr (2021: 794) erneut gesunken. Somit werden 

trotz der steigenden Anzahl von Anfragen prozentual weniger Anfra-

gen mit sicherheitsbezogener Relevanz verzeichnet. Im Durchschnitt 

waren lediglich 0,37 Prozent aller Anfragen dieser Kategorie zuzurech-

nen. Innerhalb der unterschiedlichen Anfragen gibt es allerdings eine 

große Varianz: So weisen im Bereich Waffe/Jagd lediglich 0,1 Prozent 

aller Anfragen eine solche sicherheitsbezogene Relevanz auf. 

Neben dem Rückgang der Anfragezahlen im Waffen- bzw. Jagdrecht 

ist der Anstieg der Anfragen im Bereich des Aufenthaltsgesetzes 

signifikant: Im Rahmen der Erteilung von Aufenthaltstiteln wur-

den 71.371 Anfragen gestellt (2021: 56.752). Zur Erlangung eines 
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Visums erreichten den Niedersächsischen Verfassungsschutz 14.144 

Anfragen (2021: 9.726). Der Grund für die Erhöhung liegt in der 

Beendigung vieler Corona-Maßnahmen, die die Rückkehr zu einem 

geordneten Verfahrensablauf in den Ordnungsämtern und wieder 

vermehrte Reisebewegungen ermöglichten.

Weitere anfragenstarke Aufgabengebiete sind folgende:

 � Beteiligung in Einbürgerungssachen (16.585 Anfragen)

 � Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach Atomgesetz (6.648 Anfragen)

 � Zuverlässigkeitsüberprüfungen nach Luftsicherheitsgesetz  

(4.825 Anfragen)

 � Zuverlässigkeitsüberprüfungen für Bewachungspersonal  

(4.709 Anfragen)

1.11  Gemeinsames Informations- und 
Analysezentrum Polizei und 
Verfassungsschutz Niedersachsen 
(GIAZ-Niedersachsen)

Das „Gemeinsame Informations- und Analysezentrum Polizei und 

Verfassungsschutz Niedersachsen“ (GIAZ-Niedersachsen), ist bereits 

seit 2005 ein fester Bestandteil innerhalb der Sicherheitsarchitektur 

des Landes Niedersachsen. Das GIAZ gewährleistet einen kontinu-

ierlichen, konstruktiven und schnellen Informationsaustausch zwi-

schen Polizei und Verfassungsschutz in einem festgelegten Rahmen. 

Angelehnt an die Arbeit der gemeinsamen Zentren auf Bundesebene, 

finden auch in Niedersachsen, unter Beachtung des Trennungsgebo-

tes und der einschlägigen Datenübermittlungsvorschriften, sowohl 

wöchentliche als auch anlassbezogenen Lagebesprechungen statt. 

Diese Form des Austausches optimiert die Zusammenarbeit in den 

wichtigsten Bereichen der Extremismus- und Terrorismusbekämpfung 

und stellt somit eine entscheidende Voraussetzung für die effektive 

Beobachtung und Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus dar.

Zu den Aufgaben des GIAZ-Niedersachsen gehören die Zusammen-

führung und Bewertung von polizeilichen und nachrichtendienstli-

chen Informationen aus den Themenfeldern:
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 � Islamismus und Extremismus mit Auslandsbezug,

 � Rechtsextremismus und demokratiefeindliche/sicherheitsgefähr-

dende Delegitimierung des Staates/PMK – nicht zuzuordnen (NZ)

 � Linksextremismus sowie 

 � aktuelle, anlassbezogene Schwerpunkte.

Basierend auf der langjährigen Zusammenarbeit im GIAZ, hat sich 

daneben auch der direkte Austausch auf Ebene der Sachbearbei-

tung etabliert.

1.12  Informationsverarbeitung

Der Niedersächsische Verfassungsschutz ist – wie die anderen 

Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder auch – 

gesetzlich befugt, die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen per-

sonenbezogenen Daten zu erheben und in Akten und Dateien zu 

speichern. Das NVerfSchG und Dienstvorschriften regeln detailliert 

die Datenverarbeitungsbefugnisse. Deren Beachtung unterliegt der 

Kontrolle durch die Landesbeauftragte für den Datenschutz Nieder-

sachsen (LfD) und dem bzw. der in der Verfassungsschutzbehörde 

bestellten behördlichen Datenschutzbeauftragten.

Aufgrund der in § 6 Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG) 

normierten Verpflichtung zur Zusammenarbeit und gegenseitigen 

Unterrichtung unterhalten die Verfassungsschutzbehörden von 

Bund und Ländern eine beim Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) 

eingerichtete gemeinsame Datenbank, das Nachrichtendienstliche 

Informationssystem (NADIS). Alle teilnehmenden Behörden dürfen 

dort nach Maßgabe der jeweiligen eigenen rechtlichen Befugnis-

se personenbezogene Daten speichern sowie auf den gesamten 

NADIS-Datenbestand zugreifen und Daten abrufen.

NADIS ist ein Aktenfundstellensystem, in dem nur der Name der 

gespeicherten Person, die zu ihrer Identifizierung erforderlichen 

Merkmale wie z. B. Wohnanschrift, Staatsangehörigkeit, Kraftfahr-

zeug sowie die speichernde Behörde und deren nach einem einheit-

lichen Aktenplan vergebenen Aktenzeichen enthalten sind. Nicht 

gespeichert ist der Inhalt der jeweiligen Information, die Anlass zur 

Vergabe des Aktenzeichens gewesen ist.
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Benötigt eine Verfassungsschutzbehörde zur eigenen Aufgabener-

füllung die Informationen einer anderen Verfassungsschutzbehörde 

über eine gespeicherte Person, so fragt sie in der Regel auf elek-

tronischem Wege bei ihr an. Der Informationsübermittlung ist eine 

Relevanzprüfung durch die speichernde Stelle vorgeschaltet.

Die im NADIS gespeicherten personenbezogenen Daten beziehen sich 

nicht nur auf Personen, die verfassungsfeindliche, sicherheitsgefährden-

de oder geheimdienstliche Aktivitäten (§ 3 Abs. 1 NVerfSchG) entfaltet 

haben. Im NADIS werden auch Angaben zu Personen erfasst, bei denen 

eine Sicherheitsüberprüfung mit dem Ergebnis einer Ermächtigung zum 

Umgang mit Verschlusssachen durchgeführt wurde oder die als konkrete 

Zielpersonen terroristischer oder geheimdienstlicher Aktivitäten gelten.

Vom Niedersächsischen Verfassungsschutz waren am 31.12.2022 

folgende personenbezogene NADIS-Speicherungen veranlasst (Vor-

jahreszahlen in Klammern):

 � im Zusammenhang mit Sicherheitsüberprüfungen und Mitwir-

kungsaufgaben 118.326 (128.478),

 � im Zusammenhang mit originären Aufgaben des Verfassungs-

schutzes im Bereich Extremismus, Terrorismus, Spionageabwehr 

3.771 (5.138).
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1.13  Auskunftsersuchen von 
Bürgerinnen und Bürgern

Die Verfassungsschutzbehörde erteilt betroffenen Personen auf 

Antrag unentgeltlich Auskunft über die zu ihrer Person gespeicher-

ten Daten; seit der Gesetzesänderung vom 07.07.2021 (Nds. GVBl. 

S. 483) bedarf es hierzu jedoch der Darlegung eines konkreten 

Sachverhalts und eines besonderen Interesses an der Auskunft (§ 30 

NVerfSchG).

Im Jahr 2022 wurden 81 Auskunftsersuchen (2021: 210) beantwor-

tet. In neun Fällen hatte der Verfassungsschutz keine Erkenntnisse 

gespeichert. Zwei Anfragenden wurde der einer Erfassung zugrun-

deliegende Sachverhalt uneingeschränkt mitgeteilt. In 14 Fällen 

wurde den Auskunftsersuchenden der ihrer Erfassung zugrundelie-

gende Sachverhalt eingeschränkt mitgeteilt und im Übrigen gemäß 

§ 30 Abs. 3 NVerfSchG an die Landesbeauftragte für den Daten-

schutz Niedersachsen (LfD) verwiesen. 56 Auskunftsersuchen haben 

auch nach wiederholter Aufforderung zur Nachlieferung die gesetz-

lichen Anforderungen nicht erfüllt.

Eine nur eingeschränkte Auskunft bzw. die Ablehnung einer Aus-

kunftserteilung erfolgt aufgrund der Ablehnungsgründe aus § 30 

Abs. 2 S. 1 Nrn. 1 bis 4 NVerfSchG. Dies ist beispielsweise der Fall, 

wenn die Offenlegung von Informationen Rückschlüsse auf die 

Identität von Vertrauenspersonen zur Folge haben würde. Auch 

Erkenntnisse, die der niedersächsischen Verfassungsschutzbehörde 

von einer anderen Verfassungsschutzbehörde übermittelt werden, 

Entwicklung der Auskunftsersuchen
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dürfen nur mitgeteilt werden, wenn die übermittelnde Behörde 

zustimmt (§ 30 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 NVerfSchG i.V.m. § 6 Abs. 1 S. 2 

BVerfSchG).

Jede einzelne Erkenntnis zur Person der Antragstellerin bzw. des 

Antragstellers wird einer Prüfung unterzogen, sodass in einigen Fällen 

auch eine eingeschränkte Auskunft erteilt wird, da Ablehnungsgrün-

de gegen die Mitteilung einzelner Erkenntnisse sprechen können.

1.14  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die freiheitliche Verfassung zu schützen, bedeutet nicht nur, ex tre-

mistische Aktivitäten zu beobachten, sondern auch die Öffentlich-

keit darüber zu informieren, sodass extremistische Ideologien von 

den Bürgerinnen und Bürgern als verfassungsfeindlich erkannt 

werden können. Diese Information ist eine gesetzlich vorgeschrie-

bene Aufgabe. Gemäß §  3 Abs. 3 NVerfSchG klärt die Verfas-

sungsschutzbehörde die Öffentlichkeit auf der Grundlage ihrer 

Auswertungsergebnisse durch zusammenfassende Berichte und 

andere Maßnahmen über verfassungsfeindliche Bestrebungen und 

sicherheitsgefährdende bzw. geheimdienstliche Tätigkeiten auf. Zu 

den zusammenfassenden Berichten zählt insbesondere der jährlich 

erscheinende Niedersächsische Verfassungsschutzbericht (§  33 

Abs. 2 NVerfSchG). Mit seinen Analysen und Bewertungen hilft der 

Verfassungsschutz zu verhindern, dass extremistische Aussagen bei 

der Bevölkerung auf fruchtbaren Boden treffen. Die Aufklärung über 

Extremismus soll die Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzen, 

sich selbst für die Demokratie einzusetzen.

Neben dem Niedersächsischen Verfassungsschutzbericht werden 

die „Informationen des Niedersächsischen Verfassungsschutzes“ 

herausgegeben. Diese als PDF-Dokument zweimonatlich versendete 

Broschüre richtet sich insbesondere an Polizei-, Justiz- und kom-

munale Ordnungsbehörden, aber auch an Mitglieder von Gremi-

en des Niedersächsischen Landtages und Nachrichtendienste. Die 

Broschüre informiert über aktuelle Themen des Niedersächsischen 

Verfassungsschutzes.

Die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Prävention wer-

den in den Organisationsbereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
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sowie dem fachübergreifend arbeitenden Bereich der 

Prävention (siehe Kapitel 6 dieses Berichts) des Nie-

dersächsischen Verfassungsschutzes koordiniert. Bei-

de Bereiche arbeiten eng zusammen und bieten der 

Öffentlichkeit u. a. Informationen über

 � Rechtsextremismus,

 � Linksextremismus,

 � Extremismus mit Auslandsbezug, 

 � Islamismus und 

 � Präventionsmaßnahmen.

Der Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist auch Ansprech-

partner für Medienvertreterinnen und -vertreter und Bürgerinnen 

und Bürger in allen Fragen zum Extremismus. Die Bürger- und Pres-

seanfragen an die Verfassungsschutzbehörde spiegeln thematisch 

alle Arbeitsfelder des Verfassungsschutzes wider. Dabei wird häufig 

eine Einschätzung erbeten, ob beschriebene Phänomene als extre-

mistisch zu werten sind.

Neben den Anfragen von Medien und Bürgern wird z. B. Unterstüt-

zung erbeten von Schülerinnen und Schülern, Studierenden und 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die für ihre Arbeiten 

auf Informationen oder Dokumente des Niedersächsischen Verfas-

sungsschutzes zurückgreifen möchten. Häufig werden auch Hinwei-

se auf extremistische Flyer, Plakate oder Internetveröffentlichungen 

aufgenommen und an die entsprechenden Fachbereiche weiterge-

leitet. Neben einer Weiterleitung an den jeweiligen Extremismus-

fachbereich bzw. die Polizei kommt auch eine Beratung mit dem 

Fachbereich Prävention in Betracht bzw. die Einschaltung einer zivil-

gesellschaftlichen Organisation oder einer Sozialbehörde.

Sowohl bei den Medienkontakten als auch bei allen anderen Anfra-

gen dominierte auch 2022 der Komplex „Rechtsextremismus“. Mit 

Abstand folgen Themen des Islamismus, des Linksextremismus 

und Fragen zur Organisation, den gesetzlichen Grundlagen, den 

Befugnissen oder der Verfahrensweise des Verfassungsschutzes. 

Der Schwerpunkt der Themensetzung wird maßgeblich durch den 

jeweils aktuellen öffentlichen Diskurs mitbestimmt. 
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Die fortschreitende Digitalisierung macht sich nicht nur in vielen 

Aspekten des alltäglichen Lebens bemerkbar, sondern beeinflusst 

ferner die Wahl der genutzten Medien und die damit einhergehende 

Informationsaufnahme. Auch extremistische Inhalte und Propagan-

da können so ungefiltert die Meinungsbildungsprozesse beeinflus-

sen und Desinformationen können sich viel schneller verbreiten.

Die Gefahr, Desinformationen zu rezipieren und zu verbreiten, 

betrifft Jung und Alt. Neben Lebenserfahrung spielt Medienkompe-

tenz eine wichtige Rolle bei der Informationsaufnahme im Internet 

und damit auch für den Meinungsbildungsprozess. Daher ist es wich-

tig, Nutzerinnen und Nutzer auch online über Gefahren von extre-

mistischen Inhalten aufzuklären und sie für diese zu sensibilisieren. 

Social Media als Teil der Öffentlichkeitsarbeit

Aufgrund deren zunehmender Etablierung im Alltag entschied sich 

der Niedersächsische Verfassungsschutz für eine Präsenz in den 

sozialen Netzwerken. Wir leiten dies auch aus der Verpflichtung 

nach § 3 Abs. 3 NVerfSchG ab, die Bürgerinnen und Bürger über 

extremistische Entwicklungen aufzuklären und zu informieren. Seit 

Herbst 2019 nutzt der Niedersächsische Verfassungsschutz offizi-

elle Behörden-Accounts zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Den 

Anfang machten die Social Media-Plattformen Facebook und Twit-

ter. Die Social Media-Accounts sollen die eigene Präventions- und 

Aufklärungsarbeit einer breiteren und jüngeren Zielgruppe zugäng-

lich machen. Gleichzeitig wollen wir so den direkten und offenen 

Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern fördern und als direkter 

Ansprechpartner im Social Web zur Verfügung stehen.

Zuletzt startete Ende 2020 der behördliche Instagram-Account. 

Design, Benennung und inhaltliche Ausrichtung der Accounts sollen 

den Verfassungsschutz als direkten Ansprechpartner für alle Fragen 

rund um Extremismus sichtbarer machen. 

Im Mittelpunkt der Aktivitäten in Social Media steht das Ziel, die 

Bürgerinnen und Bürger mit transparenter Kommunikation über 

extremistische Inhalte und Propaganda aufzuklären und ihre Sinne 

diesbezüglich zu schärfen. Daneben werden Veranstaltungen des 

Verfassungsschutzes präsentiert und öffentlichkeitswirksam beglei-

tet sowie Stellenausschreibungen beworben. 
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Die bisher veröffentlichten Social Media-Beiträge orientieren sich an 

den Inhalten des jeweils aktuellen Verfassungsschutzberichts oder 

beziehen sich auf aktuelles politisches Tagesgeschehen. Zudem 

nutzt der Niedersächsische Verfassungsschutz Social Media, um sich 

mit Text-, Bild- und Videoformaten stärker in den gesellschaftlichen 

Diskurs einzubringen.

Social Media lebt vom Dialog und vom Diskurs. Wir möchten Sie 

daher motivieren, unsere Accounts durch Fragen und einen regen 

Austausch mitzugestalten.

Unsere Social Media-Profile erreichen Sie unter:

Facebook: https://www.facebook.com/Verfassungsschutz.Niedersachsen

Instagram: https://www.instagram.com/verfassungsschutz.nds/

Twitter: https://twitter.com/LfV_NI

1.15  Kontaktdaten

Für Fragen steht der Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

beim Niedersächsischen Verfassungsschutz unter folgenden Kon-

taktdaten zur Verfügung:

Telefon: 0511 6709-217 

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@mi.niedersachsen.de

Der Niedersächsische Verfassungsschutz informiert zudem umfas-

send unter der Internetadresse 

www.verfassungsschutz.niedersachsen.de 

über Aufgaben und Befugnisse des Verfassungsschutzes und 

aktuelle Entwicklungen des politischen Extremismus sowie der 

Spionageabwehr mit der Schwerpunktsetzung auf Niedersach-

sen. Insbesondere in der Rubrik „Aktuelle Meldungen“ und 

„Termine“ werden zeitnah Berichte und Analysen veröffentlicht 

und Veranstaltungen des Niedersächsischen Verfassungsschutzes 

angekündigt.
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Auch auf der Internetseite des Niedersächsischen Ministeriums für 

Inneres und Sport www.mi.niedersachsen.de (Service/Publikationen) 

sind die Verfassungsschutzberichte der letzten Jahre sowie die 

Broschüren und Flyer des Niedersächsischen Verfassungsschutzes 

veröffentlicht.

1.16  Anmerkungen zum Inhalt des 
Verfassungsschutzberichtes

Umfang der Berichterstattung

Im folgenden Bericht wird ausschließlich über solche Bestrebungen 

berichtet, bei denen die vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkte 

einen Verdacht oder eine Bewertung als extremistisch rechtfertigen.  

Hinweis zur Rechtschreibung

Im Bericht wird die deutsche Rechtschreibung entsprechend der 

aktuell gültigen Auflage des Dudens verwendet. Sofern in Zitaten 

davon abgewichen wird, liegt es daran, dass die Originalschreibwei-

se der dem Zitat zugrundeliegenden Quelle übernommen wurde. 

Daneben können in Zitaten auch Namen anders geschrieben sein, 

als im übrigen Bericht. Ein gesonderter Hinweis auf die Abweichung 

erfolgt jedoch nicht.
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